
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

    
 

 
 

AUSSCHREIBUNG 
 

KÄRNTNER WALDARBEITSMEISTERSCHAFT 2024 
Im Rahmen des Holzstraßenkirchtages in Fresach 
 

Die Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach des BFW veranstaltet in Zusammenarbeit mit der 
Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, dem Verein Kärntner Holzstraße – Region 
Nockberge, der Holzstraßengemeinde Feldkirchen, Pro-Holz Kärnten, der Kärntner 
Landarbeiterkammer und der Kärntner Landjugend die Kärntner Waldarbeitsmeisterschaft. 
  
Termin:  
Sonntag, 14. Juli 2024 
 
Ort:  
Fresach 
 
Programm: 
 

09.00 Uhr  Anmeldung und Startnummernausgabe       
10.15 Uhr  Wettkampfbeginn       
17.00 Uhr  Siegerehrung 
 
Wettkampfdisziplinen:  

• Fallkerb und Fällschnitt  
• Kettenwechsel  
• Kombinationsschnitt 
• Blochrollen 
• Durchhacken  
• Geschicklichkeitsschneiden 

 
Finale: 
Die drei bestplatzierten Kärntner aus dem Vorbewerb entscheiden im anschließenden 
Finalbewerb Entasten die endgültige Reihung. Die Punkte aus dem Vorbewerb werden nicht 
ins Finale mitgenommen. 
 
Teilnahmeberechtigung: 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kärntnerinnen und Kärntner und Gäste aus allen Ländern mit 
einem Mindestalter von 16 Jahren. Außerdem ist die Unterfertigung einer Erklärung über 
den Haftungsausschluss, Voraussetzung für eine Teilnahme. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
Anmeldung der Teilnehmer und Mannschaften: 
 

Die Nennung zum Wettkampf erfolgt an der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach des BFW, 
A-9570 Ossiach 21, Tel. (04243) 2245-0, Fax (04243) 2245-55, e-mail: 
cornelia.rauch@bfw.gv.at anzumelden.   
Das Anmeldeblatt liegt bei, die Richtlinien für die Wettbewerbsaufgaben können der 
Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach des BFW angefordert werden oder unter 
www.fastossiach.at heruntergeladen werden. 
 
Nennschluss: 
Montag, 1. Juli 2024 
 
Ausrüstungskontrolle: 
 
Vor jedem Start hat (haben) der (die) für die jeweilige Disziplin zuständige(n) Bewerter die 
Motorsäge und die persönliche Schutzausrüstung des Wettkämpfers im Hinblick auf die 
geforderten Sicherheitsvorschriften zu kontrollieren. Der Wettkämpfer darf zu einem 
Bewerb nur mit vorschriftsmäßiger Ausrüstung und Bekleidung antreten. 
 
Einsprüche: 
Einsprüche gegen die Bewerterurteile sind ausnahmslos durch den jeweiligen Bewerber und 
unmittelbar nach Beendigung der einzelnen Disziplin dem Schiedsgericht vorzutragen. 
 
 Wertungen: 

• Kärntner Waldarbeitsmeister 2024 (Einzelwertung Summe aller Bewerbe) 
• Kärntner Waldarbeitermeisterin 2024 
• Mannschaftswertung Kärntner Waldarbeitermeisterschat (Die drei bestplazierten eines 

Teams bilden eine Mannschaft) 
• Einzelwertung Gästeklasse 
• Landesentscheid Forst der Kärntner Landjugend 

 
Wettkampfregeln: 
Die Regeln für den Wettkampf finden sie auf unserer Homepage www.fastossiach.at 

 
Siegerehrung: 
Die Siegerehrung findet um zirka 17:00 Uhr statt.  
Wertvolle Preise warten auf die Teilnehmer. 

http://www.fastossiach.at/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
SICHERHEITSREGELN BEI WALDARBEITSWETTBEWERBEN 
 
1. Beim Arbeiten mit oder an der Motorsäge sowie beim Tanken ist das Rauchen und 

Hantieren mit offenem Feuer verboten. 
 
2. Der „Fliegende“ Start ohne Fixierung der Motorsäge ist grundsätzlich verboten. 
 
3. Beim Starten der Motorsäge sowie beim Warmlaufen und beim Schneiden darf sich im 

Umkreis von 2m um den Motorsägenführer keine weitere Person befinden. 
 
4. Zum Nachprüfen der Kettenspannung, zum Nachspannen der Kette, zum Kettenwechsel 

und zur Beseitigung von Störungen sowie zum Auftanken muß der Motor abgestellt 
werden. 

 
5. Beim Schneiden mit der Motorsäge ist immer auf guten Stand zu achten und die 

Motorsäge muss mit beiden Händen im geschlossenen Griff festgehalten werden. 
 
6. Beim Arbeiten mit der Axt ist diese immer mit beiden Händen zu führen. 
 
7. Bei den Motorsägenbewerben ist folgende PSA zu tragen: Schnittschutzhose, 

Schnittschutzschuhe, Schutzhelme mit Gesichts- und Gehörschutz und 
Arbeitshandschuhe. 

 
8. Einhaltung der Absperrungen: Während des Wettkampfes dürfen sich bei den 

Einzelbewerben innerhalb der Absperrungen nur die Schiedsrichter, Bewerter und ein 
Beobachter aufhalten. Bei mehrmaliger Verletzung dieser Vorschrift kann eine 
Disqualifikation erfolgen. 
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